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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 10. Sitzung der Landschaftsversammlung

am 13.12.2023 in Köln, Horion-Haus

Anwesend vom Gremium:

CDU

Anders, Patrick
Baer, Gudrun
Blondin, Marc (MdL)
Boss, Frank
Braumüller, Heinz-Peter
Braun-Kohl, Annette
Brohl, Ingo
Bündgens, Willi
Cleve, Torsten
Cöllen, Heiner bis 12:20 Uhr
Dickmann, Bernd
Dornseifer, Falk
Dr. Elster, Ralph bis 12:14 Uhr
Fischer, Peter bis 12:20 Uhr
Henk-Hollstein, Anne Vorsitzende
Ibe, Peter
Kersten, Gertrud
Kipphardt, Guntmar
Kleine, Jürgen
Körlings, Franz
Kretschmer, Gabriele ab 10:35 Uhr
Kühlwetter, Joachim
Labouvie, Peter
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Loepp, Helga
Nabbefeld, Michael
Petrauschke, Hans-Jürgen
Renzel, Peter
Rubin, Dirk
Dr. Schlieben, Nils Helge
Schönberger, Frank bis 12:20 Uhr
Schroeren, Michael
Solf, Michael-Ezzo
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael bis 12:20 Uhr
Stieber, Andreas-Paul bis 11:45 Uhr
Stolz, Ute
Wehlus, Jürgen
Wörmann, Josef

� 
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SPD

Bozkir, Timur
Brodrick, Helmut
Cirener, Thomas
Engler, Gerd
Heinisch, Iris
Holtmann-Schnieder, Ursula
Joebges, Heinz
Karl, Christiane
Dr. Klose, Hans
Kox, Peter
Krossa, Manfred
Krupp, Ute
Lauterjung, Ernst
Lorenz, Lukas
Mahler, Ursula
Mazur-Flöer, Cornelia
Merkel, Wolfgang
Rehse, Reinhard
Prof. Dr. Rolle, Jürgen
Schmitz, Hans
Scho-Antwerpes, Elfi
Soloch, Barbara
Stergiopoulos, Ioannis
Thiele, Elke
Ullrich, Birgit
Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen
Wilms, Nicole
Zander, Susanne

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd
Blanke, Andreas
Bortlisz-Dickhoff, Johannes
Fliß, Rolf
Glashagen, Jennifer
Haußmann, Sybille
Heinen, Jürgen
Hölzing-Clasen, Bärbel
Kanschat, Andreas
Kappel, Angelica-Maria
Kresse, Martin
Manske, Marion
Maue, Björn
Peters, Anna
Peters, Jürgen
Rickes, Roland
Schäfer, Ilona
vom Scheidt, Frank
Schmitt-Promny M.A., Karin
Dr. Seidl, Ruth
Tietz-Latza, Alexander
Tuschen, Johannes
Warnecke, Uwe Marold
Zimmermann, Thor-Geir
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Zsack-Möllmann, Martina

FDP

vom Berg, Joachim ab 11:30 Uhr
Breuer, Klaus
Effertz, Lars Oliver 
Haupt, Stephan bis 12:20 Uhr
Pohl, Mark Stephen
Steffen, Alexander

AfD

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter
Dick, Ralf
Lenzen, Paul-Edgar
Nietsch, Michael bis 12:25 Uhr
Noe, Yannick Niels
Schaary, Alexander Niklas

Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina
Basten, Larissa
Detjen, Ulrike
Klein, Peter
Zierus, Jürgen

FREIE WÄHLER

Kunze, Thomas M.
Rehse, Henning

Die FRAKTION

Baron von Kruedener, Aaron Yannik
Stadtmann, Matthias
Thiel, Carsten

Von den Fraktionsgeschäftsstellen

Böll, Thomas SPD
Klemm, Ralf Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Runkler, Hans-Otto FDP
Boßdorf, Irmhild AfD
Kossen, Wilfried Die Linke.
Plötner, Beate FREIE WÄHLER

Verwaltung:

LVR-Direktorin Lubek, Ulrike
Erster Landesrat Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin Hötte, Renate
LVR-Dezernent Althoff, Detlef
LVR-Dezernent Dannat, Knut
LVR-Dezernentin Dr. Schwarz, Alexandra
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LVR-Dezernent Janich, Marc
LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dezernentin Dr. Franz, Corinna

Egyptien, Lukas, LVR-Stabsstelle 00.200
Feld, Georg, LVR-Stabsstelle 00.200
Fischer, Martina, LVR-Fachbereich 14
Heyner, Carmen, persönliche Referentin LD'in
Dr. Hildesheim, Doris, LVR-Stabsstelle 00.100  
Hillringhaus, Tilmann, LVR-Fachbereich 03
Hüllenkrämer, Tanja, LVR-Stabsstelle 00.200
Klaus, Tobias, persönlicher Referent LD'in
Laqua, Frank, persönlicher Referent Vors. LVers
Pagenkopf, Ralf, LVR-Fachbereich 12
Pauly, Anna, Stabsstelle 00.200
Radermacher, Mariessa, LVR-Fachbereich 03 
Schneider, Sandy, persönliche Referentin ELR
Soethout, Guido, LVR-Fachbereich 21
Dr. Stermann, Birgit, LVR-Stabsstelle 20.01 
Steimel, Lea, LVR-Stabsstelle 00.200 (Protokoll)
Weis, Annika, LVR-Stabsstelle 00.200
Wiese, Waldemar, LVR-Fachbereich 21

Gäste:

Fehl, Reinhard, sachkundiger Bürger, FREIE WÄHLER
Neyer, Birgit, Erste Landesrätin Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Suermann, Andreas, zweiter stellvertretender Vorsitzender der Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Verpflichtung neuer Mitglieder   

3. Umbesetzung in den Ausschüssen   

3.1 Umbesetzungen in Ausschüssen Antrag 15/175 Die 
Linke. B 

4. Wahl der Landesrätin*des Landesrates des LVR-
Dezernates 2 - Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft 
und Europaangelegenheiten - 

15/2073 B 

5. Jahresabschluss 2022   

5.1 Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes sowie über den Tätigkeitsbericht der 
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland 
für das Haushaltsjahr 2022

15/2091 K 

5.2 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2022 des Landschaftsverbandes 
Rheinland, Beschluss über die Behandlung des 
Jahresfehlbetrags und Entlastung der LVR-Direktorin

15/1865 B 

5.3 Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 der wie 
Eigenbetriebe geführten Einrichtungen

  

5.3.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 von LVR-
InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung 
sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

15/2057 B 

5.3.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die 
Verlustverwendung sowie über die Entlastung des 
Betriebsausschusses

15/2103 B 

5.3.3 Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 des 
LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die 
Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung der 
Krankenhausausschüsse und des 
Gesundheitsausschusses

15/1960 B 

5.3.4 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des LVR-
Verbundes HPH und Beschluss über die 
Gewinnverwendung sowie die Entlastung des 
Betriebsausschusses

15/1962 B 

5.4 Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 
24.11.2023 über die Prüfung des Gesamtabschlusses 
und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes 
Rheinland für das Haushaltsjahr 2022

15/2092 K 
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5.5 Bestätigung des Gesamtabschlusses des 
Landschaftsverbandes Rheinland für 
das Haushaltsjahr 2022

15/2051 B 

6. Satzungen   

6.1 Neufassung der Entschädigungssatzung des 
Landschaftsverbandes Rheinland

15/2101 B 

6.2 Satzung über die Zuweisung von Mitteln der 
Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes 
Buch - (SGB IX) an die Kreise, kreisfreien und großen 
kreisangehörigen Städte und den Gemeindeverband 
StädteRegion Aachen im Rheinland für das 
Haushaltsjahr 2024

15/1972 B 

6.3 Neufassung der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

15/2044 B 

7. Haushalt 2024   

7.1 Benehmensherstellung zur Festsetzung des 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024; 
Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften zum 
Haushalt 2024; 
Beschluss über die Einwendungen der 
Mitgliedskörperschaften

15/2059/1 B 

7.2 Haushalt 2024: Sachanträge   

7.2.1 Haushalt 2024: Deutschlandticket Schule für 
Schülerinnen und Schüler an den LVR-Schulen

Antrag 15/118 
GRÜNE B 

7.2.2 Haushalt 2024: Sachanträge LVR-Mobilitätsfonds   

7.2.2.1 Haushalt 2024: Erhöhung der Mittel für den 
Mobilitätsfonds

Antrag 15/119 
GRÜNE B 

7.2.2.2 Haushalt 2024; Anpassung der Mittel für den 
Mobilitätsfonds für Schülerinnen und Schüler zu den 
Kultureinrichtungen des LVR

Antrag 15/143 CDU, 
SPD B 

7.2.2.3 Haushalt 2024: Öffnung des LVR-Mobilitätsfonds für 
Seniorenzentren

Antrag 15/151 Die 
Linke. B 

7.2.3 Haushalt 2024: Sachanträge Künstliche Intelligenz   

7.2.3.1 Haushalt 2024: Fachtagung „Künstliche Intelligenz in 
Verwaltung und Politik“

Antrag 15/121 
GRÜNE B 

7.2.3.2 Haushalt 2024; Fachtagung KI in der öffentlichen 
Verwaltung

Antrag 15/148 CDU, 
SPD B 

7.2.4 Haushalt 2024: Durchführung einer Fachtagung FASD Antrag 15/122 
GRÜNE B 

7.2.5 Haushalt 2024: Erhöhung des Ansatzes für die LVR-
Pflanzgutförderung

Antrag 15/123 
GRÜNE B 
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7.2.6 Haushalt 2024; Neue Entschädigungsregelungen für die 
Mitglieder der LVerS im Fall von Mobilitätseinschränkung

Antrag 15/125 CDU, 
SPD B 

7.2.7 Haushalt 2024; Arbeiten im Alter - eine klassische win-
win-Situation

Antrag 15/126 CDU, 
SPD B 

7.2.8 Haushalt 2024: Sachanträge Gewährleistung von 
Bezahlung nach Tarif

  

7.2.8.1 Änderungsantrag zum Antrag Nr. 15/127: "Haushalt 
2024; Gewährleistung von Bezahlung nach Tarif auch 
bei den Beteiligungen des LVR"

Antrag 15/160 Die 
Linke. B 

7.2.8.2 Haushalt 2024; Gewährleistung von Bezahlung nach 
Tarif auch bei den Beteiligungen des LVR

Antrag 15/127 CDU, 
SPD B 

7.2.9 Haushalt 2024; Beschleunigter Ausbau der 
Elektromobilität

Antrag 15/128 CDU, 
SPD B 

7.2.10 Haushalt 2024; Nachhaltige Digitalisierung im LVR Antrag 15/129 CDU, 
SPD B 

7.2.11 Haushalt 2024; Nachwuchsprogramm für Juristinnen 
und Juristen im LVR 

Antrag 15/130 CDU, 
SPD B 

7.2.12 Haushalt 2024; Wiedervernässung von Moorflächen Antrag 15/131 CDU, 
SPD B 

7.2.13 Haushalt 2024: Sachanträge Nachhaltige Ernährung   

7.2.13.1 Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/132 "Haushalt 
2024; Nachhaltige Ernährung als Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie des LVR"

Antrag 15/163 Die 
Linke. B 

7.2.13.2 Haushalt 2024; Nachhaltige Ernährung als Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie des LVR

Antrag 15/132 CDU, 
SPD B 

7.2.14 Haushalt 2024: Sachanträge Situation Erwachsene mit 
Behinderung, die noch bei ihren Eltern wohnen

  

7.2.14.1 Änderungsantrag zum Antrag Nr. 15/133 "Haushalt 
2024; Zur Situation Erwachsener mit Behinderung, die 
noch bei ihren Eltern wohnen"

Antrag 15/162 Die 
Linke. B 

7.2.14.2 Haushalt 2024; Zur Situation Erwachsener mit 
Behinderung, die noch bei ihren Eltern wohnen

Antrag 15/133 CDU, 
SPD B 

7.2.15 Haushalt 2024; Impulse zum Abbau von Arbeitslosigkeit 
von Menschen mit Behinderung

Antrag 15/134 CDU, 
SPD B 

7.2.16 Haushalt 2024; Inklusive Bauprojektförderung des LVR: 
Prüfauftrag zur Anpassung der Förderrichtlinie

Antrag 15/135 CDU, 
SPD B 

7.2.17 Haushalt 2024; Qualifizierung von 
Genesungsbegleitenden durch das LVR-Institut für 
Forschung und Bildung im LVR

Antrag 15/136 CDU, 
SPD B 
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7.2.18 Haushalt 2024; Schnittstellen und Zuständigkeiten in 
der Eingliederungs- und Jugendhilfe

Antrag 15/137 CDU, 
SPD B 

7.2.19 Haushalt 2024; Fachtagung - Artikel 29 UN-
Behindertenrechtskonvention

Antrag 15/138 CDU, 
SPD B 

7.2.20 Haushalt 2024; Aufbau eines Präventionsprojektes an 
der Schnittstelle von Allgemeinpsychiatrie und 
Maßregelvollzug

Antrag 15/139 CDU, 
SPD B 

7.2.21 Haushalt 2024; Ausbau der Windkraftenergie Antrag 15/140 CDU, 
SPD B 

7.2.22 Haushalt 2024; Machbarkeitsstudie und Entwicklung 
eines Konzeptes eines modellhaften Krisendienstes im 
Rheinland 

Antrag 15/141 CDU, 
SPD B 

7.2.23 Haushalt 2024; Prüfung der Umsetzung eines 
standortübergreifenden Personalpools in den LVR-
Kliniken 

Antrag 15/142 CDU, 
SPD B 

7.2.24 Haushalt 2024; Aufstockung der Mittel zur Förderung 
der Rheinischen Naturparke im Haushalt 2024

Antrag 15/144 CDU, 
SPD B 

7.2.25 Haushalt 2024; Prüfauftrag für die Einrichtung von 
Ausbildungsstellen - ggf. in der Form einer 
theoriereduzierten Ausbildung - im Rahmen der 
Zuständigkeiten des LVR - zwecks Einsatz am Ersten 
Arbeitsmarkt

Antrag 15/145 CDU, 
SPD B 

7.2.26 Haushalt 2024; Berufsberatung durch Selbsterfahrene Antrag 15/146 CDU, 
SPD B 

7.2.27 Haushalt 2024: Sachanträge Schulbausanierung   

7.2.27.1 Haushalt 2024; Schulbausanierung Antrag 15/147 CDU, 
SPD B 

7.2.27.2 Haushalt 2024: Änderungsantrag zum Antrag Nr. 
15/147 Schulbausanierung

Antrag 15/157 
GRÜNE B 

7.2.27.3 Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/147 "Haushalt 
2024; Schulbausanierung"

Antrag 15/161 Die 
Linke. B 

7.2.28 Haushalt 2024; Fonds Heimerziehung Antrag 15/149 CDU, 
SPD B 

7.2.29 Haushalt 2024: Auslobung eines „Literatur- und 
Lyrikpreises des Rheinlandes“ durch den LVR

Antrag 15/150 Die 
Linke. B 

7.2.30 Haushalt 2024: Weiterfinanzierung des Peer-Counseling 
in Sozialpsychiatrischen Zentren

Antrag 15/152 Die 
Linke. B 

7.2.31 Haushalt 2024; Profilbildung des LVR-APX als Welterbe-
Standort 
Fortentwicklung der Ausstellungskonzeption zum 
Leitthema Schifffahrt

Antrag 15/153 CDU, 
SPD B 
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7.2.32 Haushalt 2024: Sachanträge 75 Jahre Grundgesetz   

7.2.32.1 Haushalt 2024; 75 Jahre Grundgesetz und 
Demokratiegeschichte der „Bonner Republik“ 
Eine Aufgabe für den LVR im Jahr 2024

Antrag 15/154 CDU, 
SPD B 

7.2.32.2 Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/154 "Haushalt 
2024; 75 Jahre Grundgesetz"

Antrag 15/171 Die 
FRAKTION B 

7.2.33 Haushalt 2024; Verzeichnung der Sammlung des 
Kunstsammlers Dr. Gerhard Schneider

Antrag 15/155 CDU, 
SPD B 

7.2.34 Haushalt 2024; Kritische Auseinandersetzung mit den 
Jahrtausendfeiern der Rheinlande 1925

Antrag 15/156 CDU, 
SPD B 

7.2.35 Haushalt 2024: Beitritt des LVR zu „Refill Deutschland“ Antrag 15/158 Die 
Linke. B 

7.2.36 Haushalt 2024: Recruitingprogramm „First Bird“ – Keine 
Prämien für das Anwerben aus öffentlichen Verwaltungen

Antrag 15/164 Die 
Linke. B 

7.2.37 Haushalt 2024; Begleitbeschluss zum Haushalt 2024 Antrag 15/172 Die 
FRAKTION B 

7.3 Anträge zum Haushalt 2024: Umlagesatz   

7.3.1 Landschaftsumlage, jetzt nur 14,99% Antrag 15/170 Die 
FRAKTION B 

7.3.2 Beibehaltung der Landschaftsumlage Antrag 15/117 AfD B 

7.3.3 Festsetzung Umlage 2024 Antrag 15/124 CDU, 
SPD, FDP B 

7.3.4 Senkung der Landschaftsumlage auf 15,75 % Antrag 15/165 Die 
Linke. B 

7.4 Haushaltssatzung des LVR mit Haushaltsplan, 
Stellenplan und sonstigen Anlagen für das Jahr 2024

15/2031 B 

7.5 Wirtschaftsplanentwürfe 2024   

7.5.1 Wirtschaftsplanentwurf 2024 von LVR-InfoKom 15/2058 B 

7.5.2 Wirtschaftsplanentwurf 2024 der LVR-Jugendhilfe 
Rheinland

15/1824/1 B 

7.5.3 Wirtschaftsplanentwürfe 2024 sowie 
Veränderungsnachweise zu den 
Wirtschaftsplanentwürfen 2024 des LVR-Klinikverbundes

15/1947 B 

7.5.4 Wirtschaftsplanentwurf 2024 des LVR-Verbundes HPH 15/2086 B 

8. Ehrung langjähriger Mitglieder der 
Landschaftsversammlung Rheinland

  

9. Fragen und Anfragen   
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10. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 10:10 Uhr

Ende der Sitzung: 12:29 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt die Vorsitzende die Mitglieder der 15. 
Landschaftsversammlung Rheinland zur 10. Sitzung der 15. Wahlperiode. Besonders 
begrüßt sie Birgit Neyer, Erste Landesrätin und Kämmerin des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, Andreas Suermann, zweiter stellvertretender Vorsitzender der 
Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, den LVR-Verwaltungsvorstand sowie die 
Vertreter*innen der Medien, sofern anwesend.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass zur Sitzung frist- und ordnungsgemäß mit 
Schreiben vom 01.12.2023 eingeladen und der Sitzungstermin auf der Internetseite des 
Landschaftsverbandes Rheinland öffentlich bekannt gemacht worden sei. 

Für die heutige Sitzung haben sich folgende Mitglieder entschuldigt:

CDU:
De Bellis-Olinger, Teresa Elisa
Einmahl, Rolf
Hermes, Achim
Lünenschloss, Caroline

SPD:
Bausch, Manfred
Kucharczyk, Jürgen

Bündnis 90/DIE GRÜNEN:
Beck, Corinna
Deussen-Dopstadt, Gabi
Jablonski, Frank, MdL
Tadema, Ulrike

FDP:
Nüchter, Laura

FREIE WÄHLER:
Bayer, Udo

Als Beisitzende beruft die Vorsitzende Lukas Lorenz (SPD) und Björn Maue (Bündnis 
90/DIE GRÜNEN). 

Sie bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an die ehemaligen Mitglieder der 
Landschaftsversammlung Rheinland und die sachkundigen Bürger*innen der Gremien, 
Inge Verweyen (CDU), verstorben am 09.09.2023, Heinz Küpper (CDU), verstorben am 
21.09.2023, Prof. Dr. Wolfgang Schumacher, verstorben am 29.10.2023, und Georg 
Fenninger (CDU), verstorben am 27.11.2023, von den Plätzen zu erheben.

Zudem gedenkt sie Dr. Iris Hofmann-Kastner, Museumsleitung Römerthermen Zülpich - 
Museum der Badekultur, verstorben am 06.12.2023. Dr. Iris Hofmann-Kastner habe sich 
bis zu ihrem Tod im aktiven Dienst befunden.

Darüber hinaus weist sie auf die fotografische Begleitung der Sitzung hin.
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Zudem werde die Sitzung zur Erweiterung der Öffentlichkeit live in den Raum Niers 
übertragen. Es handele sich ausdrücklich nicht um eine Aufnahme.

  
Öffentliche Sitzung
  
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Vorsitzende berichtet, dass der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung am 7. 
Dezember 2023 die Vorlage Nr. 15/2101 Neufassung der Entschädigungssatzung, TOP 
6.1, vertagt habe.

Die 1. aktualisierte Tagesordnung wird einschl. dieser Änderung anerkannt.

Punkt 2
Verpflichtung neuer Mitglieder

Es erfolgen keine Verpflichtungen.

Punkt 3
Umbesetzung in den Ausschüssen

Punkt 3.1
Umbesetzungen in Ausschüssen
Antrag Nr. 15/175 Die Linke.

Die Abstimmung über den Antrag Nr. 15/175 erfolgt in offener Einzelwahl.

1. Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umbesetzung ohne Aussprache 
einstimmig zu:

stellvertretendes Mitglied Schulausschuss

Besetzung alt: Anna Lüttgen*
Besetzung neu: Alban Werner*

2. Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umbesetzung ohne Aussprache 
einstimmig zu:

stellvertretendes Mitglied Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen

Besetzung alt: Helga Hermes*
Besetzung neu: Anna Lüttgen*

3. Die Landschaftsversammlung stimmt folgender Umbesetzung ohne Aussprache 
einstimmig zu:
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stellvertretendes Mitglied Ausschuss für Inklusion

Besetzung alt: Helga Hermes*
Besetzung neu: Barbara Kloep*

*sachkundige Bürger*innen

Punkt 4
Wahl der Landesrätin*des Landesrates des LVR-Dezernates 2 - 
Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten - 
Vorlage Nr. 15/2073

Die Vorsitzende erklärt, für die Wahl der Landesrätin*des Landesrates des LVR-
Dezernates 2 - Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten - 
liege ihr der schriftliche Vorschlag der Fraktion von CDU und SPD vor, Herrn Tilman 
Hillringhaus zum Landesrat dieses LVR-Dezernates zu wählen. 

Herr Hillringhaus verlässt für die Beratung dieses Tagesordnungspunktes den 
Sitzungsraum. 

Die Wahl wird durch eine offene Abstimmung vollzogen.

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig mit den Stimmen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke., Die FRAKTION, FREIE 
WÄHLER und einer Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung von fünf Stimmen 
der AfD-Fraktion folgenden Beschluss:

Herr Tilman Hillringhaus wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit zum Landesrat gewählt und erhält gemäß § 4 Abs. 1 
Eingruppierungsverordnung (EingrVO) Bezüge der Besoldungsgruppe B 4 LBesO NRW 
zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung. Ihm wird die Leitung des LVR-
Dezernates 2 - Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten - 
übertragen. Eine Änderung des Geschäftsbereiches ist möglich.

Nach Rückkehr in den Sitzungsraum teilt die Vorsitzende Herrn Hillringhaus das 
Ergebnis der Wahl mit. 
Die Vorsitzende, die LVR-Direktorin, die Vorsitzenden der Fraktionen sowie Frau Neyer 
und Herr Suermann gratulieren Herrn Hillringhaus zu seiner Wahl.

Herr Hillringhaus nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen.
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Punkt 5
Jahresabschluss 2022

Punkt 5.1
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Tätigkeitsbericht der
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 
2022
Vorlage Nr. 15/2091

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2023 über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie über den Jahresbericht der 
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2022 wird 
gemäß Vorlage Nr. 15/2091 ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 5.2
Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 des 
Landschaftsverbandes Rheinland, Beschluss über die Behandlung des
Jahresfehlbetrags und Entlastung der LVR-Direktorin
Vorlage Nr. 15/1865

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2022 
wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 23 Absatz 2 Satz 1 
LVerbO NRW entsprechend der Vorlage Nr. 15/1865 festgestellt. 
2. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 15.851.674,17 Euro wird 
gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW 
der Ausgleichsrücklage entnommen. 
3. Die Landesdirektorin wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 5 GO NRW entlastet.

Punkt 5.3
Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 der wie Eigenbetriebe geführten 
Einrichtungen

Punkt 5.3.1
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 von LVR-InfoKom und Beschluss über 
die Ergebnisbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses
Vorlage Nr. 15/2057

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1.1 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 15/2057 als Anlage 
beigefügten Jahresabschluss 2022 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 
57.227.753,96 € und einem Jahresüberschuss von 563.184,55 € fest. 
1.2 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 563.184,55 € in 
die Gewinnrücklage - allgemein - einzustellen. 

2. Dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität wird in seiner Funktion als 
Betriebsausschuss für LVR-InfoKom gemäß § 5 Abs. 1 lit. c der Betriebssatzung 
Entlastung erteilt.
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Punkt 5.3.2
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und 
Beschluss über die Verlustverwendung sowie über die Entlastung des
Betriebsausschusses
Vorlage Nr. 15/2103

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2022 der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird festgestellt. Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland einen Fehlbetrag in 
Höhe von 1.845.990,13 € erwirtschaftet. 
2. Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 1.845.990,13 € verursachungsgerecht mit den 
Rücklagen für den laufenden Betrieb in Höhe von + 1.334.781,74 € und mit den 
zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von - 3.180.771,87 € verrechnet. 
3. Dem Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 7 Nummer 4 der 
Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 5.3.3
Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 des LVR-Klinikverbundes 
und Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung der 
Krankenhausausschüsse und des Gesundheitsausschusses
Vorlage Nr. 15/1960

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse 
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den 
als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2022 und den Gewinn- und 
Verlustrechnungen 2022 festgestellt. 

2. Gewinnverwendung 
Die Gewinnverwendung sieht - ausgehend von den nachfolgend aufgeführten LVR-
Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und dem LVR-Institut für Forschung und 
Bildung - wie folgt aus: 

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 79.333,46 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 6.334,88 wird ein Betrag von EUR 
11.233,69 der Rücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von EUR 
84.232,27 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

2.2 LVR-Klinik Bonn 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 1.983.642,02 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 850,58 wird ein Bilanzverlust in Höhe von 
EUR 1.982.791,44 ausgewiesen. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von EUR 
1.982.791,44 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

2.3 LVR-Klinik Düren 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 187.338,38 zuzüglich 
des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 48.510,49 sowie einer Entnahme aus der Rücklage 
in Höhe von EUR 394.981,74 wird ein Betrag von EUR 400.000,00 der Rücklage 
zugeführt. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von EUR 143.846,15 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf 
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Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 409.298,18 wird ein Betrag 
in Höhe von EUR 409.298,18 der Rücklage zugeführt.  

2.5 LVR-Klinikum Essen 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 597.546,79 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 24.295,56 wird ein Bilanzverlust in Höhe 
von EUR 573.251,23 ausgewiesen. Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 573.251,23 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.  

2.6 LVR-Klinik Köln 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 853.306,74 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 27.011,79 wird ein Bilanzverlust in Höhe 
von EUR 826.294,95 ausgewiesen. Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 826.294,95 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.  

2.7 LVR-Klinik Langenfeld 
Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 81.983,45 zuzüglich des 
Gewinnvortrages in Höhe von EUR 2.908,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 84.891,86 
der Rücklage zugeführt. 

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach 
Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 19.736,92 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 81.295,30 wird ein Betrag in Höhe von EUR 
101.032,22 der Rücklage zugeführt.  

2.9 LVR-Klinik Viersen 
Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 17.907,56 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 265.625,82 wird ein Betrag in Höhe von 
EUR 283.533,38 der Rücklage zugeführt. 

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 
Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 596.254,49 sowie einer 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 34.551,52 wird ein Bilanzverlust in Höhe 
von EUR 561.702,97 ausgewiesen. Der Bilanzverlust in Höhe von EUR 561.702,97 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei 
Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 34.518,93 zuzüglich des 
Gewinnvortrages in Höhe von EUR 54.492,25 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 
89.011,18 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 89.011,18 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

2.12 LVR-Institut für Forschung und Bildung 
Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 11.286,20 zuzüglich des 
Gewinnvortrages in Höhe EUR 11.459,72 wird ein Betrag in Höhe von EUR 22.745,92 der 
Rücklage zugeführt.  

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse und des Gesundheitsausschusses 
Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 (für die LVR-Kliniken und die LVR-
Krankenhauszentralwäscherei) sowie des Gesundheitsausschusses (für das LVR-Institut 
für Forschung und Bildung) wird Entlastung erteilt.
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Punkt 5.3.4
Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des LVR-Verbundes HPH und 
Beschluss über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung des 
Betriebsausschusses
Vorlage Nr. 15/1962

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 des LVR-Verbundes HPH wird entsprechend der als 
Anlage zur Vorlage Nr. 15/1962 beigefügten Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn und 
Verlustrechnung 2022 festgestellt. 
2. Gewinnverwendung 
Der Bilanzgewinn in Höhe von 229.367,47 €, resultierend aus dem Jahresüberschuss in 
Höhe von 200.010,08 €, dem Gewinnvortrag in Höhe von 488.732,16 €, der Entnahme 
aus Rücklagen in Höhe von 40.625,23 € sowie der Einstellung in die Gewinnrücklage in 
Höhe von 500.000,00 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
3. Entlastung des Betriebsausschusses 
Dem Betriebsausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen wird gemäß § 12 
Abs. 1 Nummer 3 der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Punkt 5.4
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2023 über die 
Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des 
Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2022
Vorlage Nr. 15/2092

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.11.2023 über die Prüfung 
des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes 
Rheinland für das Haushaltsjahr 2022 wird gemäß Vorlage Nr. 15/2092 ohne Aussprache 
zur Kenntnis genommen.

Punkt 5.5
Bestätigung des Gesamtabschlusses des Landschaftsverbandes Rheinland für
das Haushaltsjahr 2022
Vorlage Nr. 15/2051

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

Der Gesamtabschluss des Landschaftsverbandes Rheinland zum 31. Dezember 2022 
gemäß § 116 Absatz 9 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit  
§ 23 Absatz 2 Satz 1 LVerbO NRW wird gemäß Vorlage Nr. 15/2051 bestätigt.

Punkt 6
Satzungen
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Punkt 6.1
Neufassung der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland
Vorlage Nr. 15/2101

Die Landschaftsversammlung hat die Beschlussfassung der Vorlage Nr. 15/2101 dem 
Landschaftsausschuss entsprechend vertagt.

Punkt 6.2
Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) an die Kreise, kreisfreien und 
großen kreisangehörigen Städte und den Gemeindeverband StädteRegion 
Aachen im Rheinland für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage Nr. 15/1972

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

Die Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage Nr. 15/1972 beschlossen.

Punkt 6.3
Neufassung der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland
Vorlage Nr. 15/2044

Die LVR-Direktorin weist auf die noch vorzunehmenden orthografischen Berichtigungen 
im Text der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland hin.

Die Landschaftsversammlung fasst ohne weitere Aussprache einstimmig folgenden 
ergänzten Beschluss:

Die Neufassung der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß 
Vorlage Nr. 15/2044 einschließlich der noch vorzunehmenden redaktionellen 
Änderungen beschlossen.

Punkt 7
Haushalt 2024

Zum Haushalt 2024 sprechen für die Fraktionen: 

- Herr Wörmann (CDU) 
- Herr Prof. Dr. Rolle (SPD) 
- Frau Dr. Seidl (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
- Herr Effertz (FDP) 
- Herr Noe (AfD)
- Frau Basten (Die Linke.)
- Herr Rehse (FREIE WÄHLER)
- Herr Baron von Kruedener (Die FRAKTION)
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Punkt 7.1
Benehmensherstellung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2024;
Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften zum Haushalt 2024;
Beschluss über die Einwendungen der Mitgliedskörperschaften
Vorlage Nr. 15/2059/1

Herr Klemm beantragt die getrennte Abstimmung über Ziffer 3 des 
Beschlussvorschlages.

Die Landschaftsversammlung fasst 

- zu Ziffer 3 mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, Die Linke. 
und FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, AfD 
und Die FRAKTION sowie

- im Übrigen mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, FDP, Die Linke., AfD und FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von 
Die FRAKTION

folgenden Beschluss:

Zu den erhobenen Einwendungen der Mitgliedskörperschaften wird gemäß der Vorlage Nr. 
15/2059/1 wie folgt beschlossen: 

1. Nach der Einleitung der Benehmensherstellung am 19. Juli 2023 hat sich die 
verteilbare Finanzausgleichsmasse im Rahmen des GFG 2024 deutlich besser entwickelt, 
als zunächst angenommen wurde. Ursächlich hierfür sind vor allem das höher als 
prognostiziert ausgefallene Verbundsteueraufkommen in den Monaten August und 
September 2023 sowie der Wegfall eines Großteils der zunächst von der Landesregierung 
beabsichtigten Vorwegabzüge im Rahmen der Ermittlung der verteilbaren 
Finanzausgleichsmasse. Dadurch werden in der Modellrechnung des Landes NRW zum 
GFG 2024 vom 27. Oktober 2023 bei geringer als geplant ausgewiesenen 
Schlüsselzuweisungen deutlich höhere Umlagegrundlagen ausgewiesen, die eine 
Absenkung des Umlagesatzes 2024 ermöglichen. Den Einwendungen hinsichtlich der 
Absenkung des Umlagesatzes bei einem Anstieg der Umlagegrundlagen in der 
Modellrechnung zum GFG 2024 kann somit entsprochen werden. 

2. Durch die seitens der Fraktionen von CDU, SPD und FDP beantragte Senkung des 
Umlagesatzes um 0,5 Prozentpunkte auf 15,45 % wird eine stärkere Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage neben der Ausbringung eines globalen Minderaufwandes 
angestrebt. Unter der Maßgabe, dass der Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und FDP 
beschlossen wird, wird den Einwendungen hinsichtlich der Absenkung des Umlagesatzes 
2024 durch einen stärkeren Einsatz der Ausgleichsrücklage entsprochen. 

3. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 wurde der 
Stellenplan des Doppelhaushaltes 2022/2023 bereits konsequent in den Bereichen weiter 
bereinigt, in denen sich Aufgabenveränderungen ergeben haben und Stellen zum Wegfall 
vorgesehen werden konnten. Bei der Aufstellung des Stellenplans 2024 ist zu berück-
sichtigen, dass es sich bei den neuen Stellen zum einen um Stellen handelt, bei denen 
ursprünglich eingerichtete Zahlungsmöglichkeiten für einen zunächst aufgabenbedingt 
lediglich temporären Personalbedarf aufgrund eines nunmehr dauerhaften Bedarfs 
erstmals in den Stellenplan 2024 aufgenommen werden mussten. Darüber hinaus handelt 
es sich um Stellen mit einem zunächst aufgabenbedingt zeitlich befristeten 
Personalbedarf. Die Personalaufwendungen werden neben der Stellenplanentwicklung 
auch maßgeblich durch die finanziellen Auswirkungen der beträchtlichen 
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Tariflohnsteigerungen sowie durch die Neustrukturierung des Familienzuschlags und des 
regionalen Ergänzungszuschlags beeinflusst. Darüber hinaus werden die notwendigen 
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen durch die vorstehenden Effekte ebenfalls 
beeinflusst. Im Rahmen der Personalaufwandsplanung wurden alle Möglichkeiten zur 
Gewinnung von Personalkostenerstattungen durch Dritte ausgeschöpft und 
ergebnisentlastend berücksichtigt. Der Planansatz für den Versorgungsaufwand wurde 
überprüft. Er wird maßgeblich durch notwendige Zuführungen zu den Pensions- und 
Beihilferückstellungen beeinflusst. Die Einwendungen gegen die Ausweitung des 
Stellenplans 2024 und die damit verbundene Steigerung der Personalaufwendungen 
sowie gegen die Höhe des Versorgungsaufwandes werden deshalb aus den oben 
dargelegten Gründen zurückgewiesen. 

4. Der Planansatz für die Leistungen der Hilfe zur Pflege wurde im Herbst 2023 noch ein-
mal überprüft. Den höheren Leistungen der Pflegeversicherung stehen insbesondere tarif- 
und personalbemessungsbedingte Kostensteigerungen gegenüber. Den Einwendungen 
hinsichtlich der Überprüfung des Planansatzes wurde somit entsprochen. 

5. Der LVR wird das beschlossene vierte Konsolidierungsprogramm für die Jahre 2021 bis 
2025 weiterhin strikt umsetzen. Die Konsolidierungsbeträge für das Haushaltsjahr 2024 
sind bereits bei den entsprechenden Ansätzen im Haushaltsentwurf in Abzug gebracht 
worden. Die Ausbringung eines globalen Minderaufwandes zur Umlagesatzabsenkung wie 
im Antrag von CDU, SPD und FDP beantragt, macht unter der Annahme, dass der Antrag 
beschlossen wird, eine noch strengere Konsolidierung erforderlich. Weitere 
Konsolidierungsmaßnahmen können daneben nicht mehr umgesetzt werden ohne die 
Aufgabenerfüllung zu gefährden. Die Einwendungen hinsichtlich der Entwicklung weiterer 
Konsolidierungsmaßnahmen werden daher zurückgewiesen. 

6. Den Einwendungen zur Berücksichtigung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur 
Reduzierung des Umlagesatzes für das Jahr 2024 kann mit der Maßgabe entsprochen 
werden, dass im Rahmen des Veränderungsnachweisverfahrens zum Haushaltsentwurf 
2024, wie im Antrag von CDU, SPD und FDP beantragt, die positiven Auswirkungen der 
Modellrechnung des Landes zum GFG 2024 vom 27. Oktober 2023 auf die Allgemeinen 
Deckungsmittel sowie die Ausbringung eines globalen Minderaufwandes 
umlagesatzmindernd eingesetzt werden.

Punkt 7.2
Haushalt 2024: Sachanträge

Die Vorsitzende schlägt den Mitgliedern der Landschaftsversammlung vor, die Anträge 
zum Haushalt 2024 nicht einzeln zur Abstimmung zu stellen, sondern auf Basis der 
vorliegenden Liste, die die Beratungsergebnisse des Finanz- und Wirtschaftsausschusses 
sowie des Landschaftsausschusses beinhaltet (ausgenommen der Anträge zum Thema 
Umlagesatzgestaltung), en bloc über die Anträge abzustimmen.

Hiergegen gibt es keinen Widerspruch.

Die Nachfragen von Herrn von Kruedener und Herrn Rehse zu den 
Abstimmungsmodalitäten werden durch die Vorsitzende beantwortet.

Die Landschaftversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Sachanträge zum Haushalt werden für die Fraktionen CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und Die Linke. gemäß des Beratungsergebnisses des 
Landschaftsausschusses sowie für die Fraktionen FREIE WÄHLER und Die FRAKTION 
gemäß des Beratungsergebnisses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses beschlossen.



- 20 -

Punkt 7.2.1
Haushalt 2024: Deutschlandticket Schule für Schülerinnen und Schüler an den 
LVR-Schulen
Antrag Nr. 15/118 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden ergänzten Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob es an den LVR-Schulen einen Bedarf für das 
Angebot eines (subventionierten) Deutschlandtickets Schule für Schülerinnen und Schüler 
gibt. Unter der Voraussetzung der Fortsetzung und Finanzierung des 
Deutschlandtickets ab 2024 muss der Schulträger darüber entscheiden, ob er das 
Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler an seinen Schulen einführt. Daher sind 
entsprechende Vorbereitungen durch den LVR möglichst schnell zu treffen.

Punkt 7.2.2
Haushalt 2024: Sachanträge LVR-Mobilitätsfonds

Punkt 7.2.2.1
Haushalt 2024: Erhöhung der Mittel für den Mobilitätsfonds
Antrag Nr. 15/119 GRÜNE

Der Antrag Nr. 15/119 wurde mit dem Antrag Nr. 15/143 zusammengezogen.

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von Die FRAKTION 
folgenden Beschluss:

Die jährlichen Mittel für den Mobilitätsfonds werden um 200.000 Euro auf dann 500.000 
Euro erhöht.

Punkt 7.2.2.2
Haushalt 2024; Anpassung der Mittel für den Mobilitätsfonds für Schülerinnen 
und Schüler zu den Kultureinrichtungen des LVR
Antrag Nr. 15/143 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von Die FRAKTION 
folgenden Beschluss:

Die Mittel für den Mobilitätsfond werden um 200.000 angehoben.

Die Mittel werden dem Etat des Kulturbereiches zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Um eine angepasste Mittelverteilung zu gewährleisten, sollen intern Schuljahresbudgets 
gebildet werden.

Punkt 7.2.2.3
Haushalt 2024: Öffnung des LVR-Mobilitätsfonds für Seniorenzentren
Antrag Nr. 15/151 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/151 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD, Die FRAKTION und 
FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von Die Linke. ab.
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Punkt 7.2.3
Haushalt 2024: Sachanträge Künstliche Intelligenz

Punkt 7.2.3.1
Haushalt 2024: Fachtagung „Künstliche Intelligenz in Verwaltung und Politik“
Antrag Nr. 15/121 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung organisiert eine Fachtagung zum Thema „Künstliche Intelligenz in 
Verwaltung und Politik“. Der Fokus soll dabei auf automatisierter Textgenerierung, z. B. 
durch ChatBots, und Workflow-Automatisierungen liegen.

Punkt 7.2.3.2
Haushalt 2024; Fachtagung KI in der öffentlichen Verwaltung
Antrag Nr. 15/148 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Fachtagung in 2024 zum Thema Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz (KI) im öffentlichen Raum mit dem Schwerpunkt „Verwirklichung 
von digitaler Teilhabe“ unter Teilnahme von VertreterInnen von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung durchzuführen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in 
Handlungsempfehlungen für den Verband und seine Mitarbeitenden münden. 
Entsprechende Fortbildungsinstrumente sollen auf dieser Basis entwickelt und im Rahmen 
des Digitallabors erprobt werden.

Punkt 7.2.4
Haushalt 2024: Durchführung einer Fachtagung FASD
Antrag Nr. 15/122 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke., Die FRAKTION und FREIE WÄHLER 
gegen die Stimmen der AfD folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Fachtagung zum Thema FASD (Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder / Fetale Alkoholspektrum Störung) durchzuführen.

Punkt 7.2.5
Haushalt 2024: Erhöhung des Ansatzes für die LVR-Pflanzgutförderung
Antrag Nr. 15/123 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Haushaltsansatz für die LVR-Pflanzgutförderung wird um 20.000 Euro jährlich auf 
dann 100.000 Euro jährlich erhöht.
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Punkt 7.2.6
Haushalt 2024; Neue Entschädigungsregelungen für die Mitglieder der LVerS im 
Fall von Mobilitätseinschränkung
Antrag Nr. 15/125 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten darzustellen, inwieweit die Neufassung der Verordnung über 
die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im 
Land NRW (EntschVO NRW) nun die Möglichkeit bietet, mobilitätseingeschränkte 
Mitglieder der politischen Vertretung zu und von ausschließlich in Präsenzform 
durchzuführenden Gremiensitzungen mittels Einsatz eines Taxis zu befördern. Die 
Darstellung des Verfahrens und seiner Anforderungen sollen mit einer – soweit 
erforderlich – Vorlage zur Neufassung der Entschädigungssatzung der LVerS verbunden 
werden.

Punkt 7.2.7
Haushalt 2024; Arbeiten im Alter - eine klassische win-win-Situation
Antrag Nr. 15/126 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten einer Beschäftigung für die LVR-
Mitarbeitenden nach Eintritt des Rentenalters bzw. Ruhestandes zu prüfen und ein 
entsprechendes Konzept zu erarbeiten.

Punkt 7.2.8
Haushalt 2024: Sachanträge Gewährleistung von Bezahlung nach Tarif

Punkt 7.2.8.1
Änderungsantrag zum Antrag Nr. 15/127: "Haushalt 2024; Gewährleistung von 
Bezahlung nach Tarif auch bei den Beteiligungen des LVR"
Antrag Nr. 15/160 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/160 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD, Die FRAKTION und 
FREIE Wähler gegen die Stimmen von Die Linke. ab.

Punkt 7.2.8.2
Haushalt 2024; Gewährleistung von Bezahlung nach Tarif auch bei den 
Beteiligungen des LVR
Antrag Nr. 15/127 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in einem ersten Schritt zu prüfen, bei welchen 
Organisationen, bei denen der LVR beteiligt ist, die Entlohnung der Mitarbeitenden 
NICHT nach Tarif erfolgt.

2. In einem zweiten Schritt soll hierzu eine Übersicht in Form einer Berichtsvorlage 
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erstellt werden, aus der ersichtlich ist, in welchen Fällen dies der Fall ist und welcher 
zusätzliche Finanzaufwand erforderlich wird, um eine tarifliche Entlohnung nach 
möglichen einschlägigen Tarifverträgen zu gewährleisten.

3. Drittens sollen dann mit den jeweiligen Partnern bei den betroffenen Beteiligungen 
unverzüglich Gespräche geführt werden mit dem Ziel, eine Aufstockung der Mittel 
entsprechend dem jeweiligen Anteil zu erreichen.

4. Viertens soll – gegliedert nach den einzelnen Organisationen – ein 
Beschlussvorschlag vorgelegt werden, der die tarifliche Entlohnung aller 
Mitarbeitenden gewährleistet.

Punkt 7.2.9
Haushalt 2024; Beschleunigter Ausbau der Elektromobilität
Antrag Nr. 15/128 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke. und Die FRAKTION gegen die Stimmen 
von AfD und FREIE WÄHLER folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Steigerung der E-Mobilität im 
Gesamtverband zu erstellen und umzusetzen. Hierbei gilt es, auch die intelligente 
Kopplung mit bereits bestehenden oder noch geplanten Anlagen zur Erzeugung von 
Strom (bspw. PV-Anlagen) zu berücksichtigen. 
Das Konzept soll auch die mögliche Nutzung von mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen 
berücksichtigen.

Punkt 7.2.10
Haushalt 2024; Nachhaltige Digitalisierung im LVR
Antrag Nr. 15/129 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von FREIE WÄHLER 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit einer Vorlage die bisherigen Schritte hin zu einer 
ökologisch verträglichen Digitalisierung darzustellen und einen Ausblick zu geben, wie 
zukünftig das in der Digitalen Agenda festgelegte Nachhaltigkeitsziel in Form von 
Handlungsempfehlungen umgesetzt werden soll. Der Bericht soll insbesondere auch 
Hinweise darauf geben, wie in der Verwaltung ein „ökologisches, nachhaltiges digitales 
Bewusstsein“ bei den Mitarbeitenden geschaffen wird.



- 24 -

Punkt 7.2.11
Haushalt 2024; Nachwuchsprogramm für Juristinnen und Juristen im LVR 
Antrag Nr. 15/130 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD, Die Linke. und FREIE WÄHLER gegen die 
Stimmen von Die FRAKTION folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, zu Beginn des Jahres 2024 ein Konzept für die Gewinnung 
und den Einsatz juristischer Nachwuchskräfte im LVR zu entwickeln und der politischen 
Vertretung zu berichten.

Punkt 7.2.12
Haushalt 2024; Wiedervernässung von Moorflächen
Antrag Nr. 15/131 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von Die FRAKTION 
folgenden Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in den eigenen Liegenschaften ehemalige Moorflächen 
zu identifizieren.

2. Anschließend soll das Potenzial für eine Renaturierung geprüft werden. Hierzu gehört 
auch die Einbeziehung möglicher Förderprogramme.

3. Die Verwaltung wird gebeten, den politischen Gremien im 1. Halbjahr 2024 einen 
ersten Sachstandsbericht vorzulegen.

Punkt 7.2.13
Haushalt 2024: Sachanträge Nachhaltige Ernährung

Punkt 7.2.13.1
Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/132 "Haushalt 2024; Nachhaltige 
Ernährung als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des LVR"
Antrag Nr. 15/163 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/163 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen von Die Linke. bei 
Enthaltung von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Die FRAKTION und FREIE Wähler ab.

Punkt 7.2.13.2
Haushalt 2024; Nachhaltige Ernährung als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des 
LVR
Antrag Nr. 15/132 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung der AfD-Fraktion 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit der Anteil der nachhaltigen 
Ernährung (u.a. ökologisch, regional, saisonal und fair gehandelt) in den Einrichtungen 
des LVR in den kommenden Jahren schrittweise weiter gesteigert werden kann.
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Punkt 7.2.14
Haushalt 2024: Sachanträge Situation Erwachsene mit Behinderung, die noch 
bei ihren Eltern wohnen

Punkt 7.2.14.1
Änderungsantrag zum Antrag Nr. 15/133 "Haushalt 2024; Zur Situation 
Erwachsener mit Behinderung, die noch bei ihren Eltern wohnen"
Antrag Nr. 15/162 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/162 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und FREIE WÄHLER 
gegen die Stimmen von Die Linke. und Die FRAKTION ab.

Punkt 7.2.14.2
Haushalt 2024; Zur Situation Erwachsener mit Behinderung, die noch bei ihren 
Eltern wohnen
Antrag Nr. 15/133 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Forschungsauftrag oder ein Traineeprojekt zu 
initiieren, in dem die Situation Erwachsener mit Behinderung beleuchtet wird, die 
mangels geeigneter Angebote der Eingliederungshilfe noch in ihrer Herkunftsfamilie 
leben. Dabei soll ermittelt werden, ob sich die Nachfrage nach entsprechenden Angeboten 
quantifizieren bzw. schätzen lässt, welche wesentlichen Gründe ggf. einem 
bedarfsgerechten Angebot entgegenstehen und wie die Situation im Sozialraum und für 
die Angehörigen positiv zu verändern ist.

Punkt 7.2.15
Haushalt 2024; Impulse zum Abbau von Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Behinderung
Antrag Nr. 15/134 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Landschaftsversammlung macht sich die „Erfurter Erklärung für einen inklusiven 
Arbeitsmarkt 2030“ (siehe Anlage 1) zueigen sowie den Beschluss des NRW-
Inklusionsbeirats vom 12.5.2023 zum Thema „Abbau der Arbeitslosigkeit behinderter 
Menschen“ (siehe Anlage 2) mit dem Ziel, zur Umsetzung der Punkte 1 bis 7 im Rahmen 
seiner Zuständigkeit und Möglichkeiten beizutragen und das Land NRW dabei zu 
unterstützen.

Punkt 7.2.16
Haushalt 2024; Inklusive Bauprojektförderung des LVR: Prüfauftrag zur 
Anpassung der Förderrichtlinie
Antrag Nr. 15/135 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die derzeitigen Förderrichtlinien der Inklusiven 
Bauprojektförderung des LVR anzupassen und einen entsprechenden Änderungsentwurf 
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zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ziel ist es, mehr Projekte und ggf. auch umfangreicher fördern zu können.

Als „Stellschrauben“ kommen hierbei beispielsweise in Betracht:
1. Dynamisierung der Bewohnenden-Quote anhand der Wohneinheiten/Bewohnenden 

insgesamt statt „starrer“ Quote von aktuell mind. 30%

2. Gestaffelte Anpassung der individuellen Förderhöhe je nach 
Größe/Bewohnendenzahl bis max. 400.000,00 Euro statt 200.000,00 Euro und ein 
etwaiger höherer Zuschuss als 10%, maximal jedoch 20%

3. Umfang und Umsetzung der Kriterien zur Barrierefreiheit konkretisieren und ggf. 
herabsetzen für Wohneinheiten, die nicht von Menschen mit Behinderung bewohnt 
werden

4. Den Begriff der „Wohnprojekte“ neu definieren, damit auch einzelne Gebäudeteile 
eines gesamten Wohnprojektes gefördert werden können

5. Sollte der derzeitige Etat in Höhe von 2 Mio. p.a. überschritten werden, bedarf es 
einer gesonderten politischen Beschlussfassung über die Förderung.

Punkt 7.2.17
Haushalt 2024; Qualifizierung von Genesungsbegleitenden durch das LVR-
Institut für Forschung und Bildung im LVR
Antrag Nr. 15/136 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine eigene Qualifizierung von Genesungsbegleitenden in 
enger Kooperation mit dem LVR-Institut für Forschung und Bildung (Sparte Bildung) zu 
etablieren.

Punkt 7.2.18
Haushalt 2024; Schnittstellen und Zuständigkeiten in der Eingliederungs- und 
Jugendhilfe
Antrag Nr. 15/137 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die Schnittstellen und Zuständigkeiten 
bei der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe zu geben und Handlungsoptionen 
aufzuzeigen, die sich aus der derzeitigen Rechtslage sowie abzusehenden rechtlichen 
Veränderungen ergeben können.

Punkt 7.2.19
Haushalt 2024; Fachtagung - Artikel 29 UN-Behindertenrechtskonvention
Antrag Nr. 15/138 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung der AfD-Fraktion 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird mit der Durchführung einer Fachtagung zum Themenfeld 
"Gesellschaftliche und bürgerschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung" (Art. 
29 UN-Behindertenrechtskonvention) beauftragt.
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Punkt 7.2.20
Haushalt 2024; Aufbau eines Präventionsprojektes an der Schnittstelle von 
Allgemeinpsychiatrie und Maßregelvollzug
Antrag Nr. 15/139 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung entwickelt ein Konzept zur Umsetzung einer sog. Präventionsstelle zur 
Verringerung von Aufnahmen nach § 126 a StPO aus der AP in den Maßregelvollzug an 
mindestens einem geeigneten Klinikstandort und verhandelt mit dem Land die 
Finanzierung.

Punkt 7.2.21
Haushalt 2024; Ausbau der Windkraftenergie 
Antrag Nr. 15/140 CDU, SPD

Mündlicher Änderungsantrag von Die FRAKTION in der Sitzung des Finanz- und 
Wirtschaftsausschusses am 01.12.2023 zu Ziffer 4 des Beschlussvorschlages des 
Antrages Nr. 15/140: Bei Eignung der Liegenschaft sollen Windkraftanlagen in Eigenregie 
gebaut erst anschließend Investoren angeboten werden.

Abstimmungsergebnis zum mündlichen Änderungsantrag: 

Die Landschaftsversammlung lehnt den mündlichen Änderungsantrag mehrheitlich mit 
den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD, Die Linke. und 
FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von Die FRAKTION ab.

Abstimmungsergebnis zum Antrag Nr. 15/140:

Die Landschaftsversammlung fasst mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die Linke. und Die FRAKTION gegen die Stimmen 
von AfD und FREIE WÄHLER folgenden Beschluss:

1. Auf der Basis der noch zu aktualisierenden Regionalplanung wird die Verwaltung 
beauftragt zu prüfen, ob sich in den ausgewiesenen Gebieten geeignete 
Grundstücke im Eigentum des LVR befinden.

2. Die Prüfung soll sich aber darüber hinaus auch auf Grundstücke außerhalb der 
festgestellten Potentialflächen erstrecken.

3. Sofern solche Verbandsflächen identifiziert werden können ist zu prüfen, ob sich 
diese grundsätzlich für die Errichtung einer Windkraftanlage eignen.

4. Bei Eignung der Liegenschaft soll die Fläche potentiellen Investoren zur 
Anpachtung angeboten werden oder in einem weiteren Schritt die Voraussetzung 
einer Eigenrealisierung zu prüfen.

5. Die Verwaltung wird gebeten, den politischen Gremien im 1. Halbjahr 2024 einen 
ersten Sachstandsbericht vorzulegen.
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Punkt 7.2.22
Haushalt 2024; Machbarkeitsstudie und Entwicklung eines Konzeptes eines 
modellhaften Krisendienstes im Rheinland 
Antrag Nr. 15/141 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Institut für Forschung und Bildung nach einer 
Bestandsaufnahme/-analyse der heterogenen Versorgungsstruktur im Rheinland ein 
Modell für ein bis zwei Versorgungsregionen (städtisch/ ländlich geprägt) im Rheinland zu 
entwickeln. Dabei sind die bestehenden kommunalen Versorgungsstrukturen und 
Leistungsanbieter mit einzubeziehen. Zu prüfen ist auch die Frage, wie groß das 
Einzugsgebiet des Krisendienstes sein müsste, um zu einem effizienten und 
ressourcenschonenden Mitteleinsatz zu kommen. Ein Finanzierungskonzept ist zu 
entwickeln und mit allen in Betracht kommenden Kostenträgern (Land, Kommunen, 
Krankenkassen, LVR) abzustimmen.

Punkt 7.2.23
Haushalt 2024; Prüfung der Umsetzung eines standortübergreifenden 
Personalpools in den LVR-Kliniken 
Antrag Nr. 15/142 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung der AfD-Fraktion 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Errichtung eines Kliniken übergreifenden 
Personalpools arbeits- und tarifrechtlich zu prüfen und einen Umsetzungsvorschlag 
vorzulegen.

Zielrichtung soll es sein, mit der Implementierung eines solchen Pools ein geeignetes 
Mittel zu schaffen, um Mitarbeitende, die ihre persönlichen Einsatzzeiten zeitlich 
begrenzen möchten, aber ansonsten, was den Einsatzort betrifft, flexibel sind, von einer 
Abwanderung zu Leiharbeitsfirmen abzuhalten.

In einem zweiten Schritt soll geprüft werden, ob eine solche Poollösung auch eine 
Möglichkeit sein könnte, Personal für die besonderen Wohnformen im Verbund der 
heilpädagogischen Hilfen zu binden.

Punkt 7.2.24
Haushalt 2024; Aufstockung der Mittel zur Förderung der Rheinischen 
Naturparke im Haushalt 2024
Antrag Nr. 15/144 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Mittel zur Förderung der sechs Rheinischen Naturparke durch den LVR sollen ab 2024 
auf 60.000 EUR jährlich angehoben werden. Die Mittel sollen im Haushalt des 
Dezernats 9 zusätzlich bereitgestellt werden.
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Punkt 7.2.25
Haushalt 2024; Prüfauftrag für die Einrichtung von Ausbildungsstellen - ggf. in 
der Form einer theoriereduzierten Ausbildung - im Rahmen der Zuständigkeiten 
des LVR - zwecks Einsatz am Ersten Arbeitsmarkt
Antrag Nr. 15/145 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt darzustellen und / oder zu prüfen,
· ob und in welchem Umfang in Einrichtungen und Dienststellen des LVR 

Ausbildungsstellen für eine theoriereduzierte Ausbildung geschaffen werden 
können,

· ob sich solche oder andere Ausbildungsstellen für Menschen eignen, die ein 
Budget für Ausbildung in Anspruch nehmen können,

· welche Bildungsträger oder sonstigen Stellen die Auszubildenden unterstützen und 
in der Praxis begleiten können und wie dies finanziert werden kann, und inwieweit 
für den sozialen Bereich - insbesondere durch das LVR-Berufskolleg - geeignete 
Ausbildungsgänge angeboten oder beschafft werden könnten,

· ob Zielvereinbarungen mit Anbietern, die über Leistungen der Eingliederungshilfe 
finanziert werden, möglich sind, geeignete Ausbildungsplätze im ersten 
Arbeitsmarkt anzubieten und

· welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten und wie die Berufsaussichten 
und Verdienstmöglichkeiten auf dem Ersten Arbeitsmarkt dadurch, insbesondere 
für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, einzuschätzen sind.

Punkt 7.2.26
Haushalt 2024; Berufsberatung durch Selbsterfahrene
Antrag Nr. 15/146 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von FREIE WÄHLER 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für die Durchführung von 
Fachveranstaltungen zu planen, die zum Ziel haben, Schülerinnen und Schüler unserer 
Schulen bzw. aus dem gemeinsamen Lernen der Klassen 9 und 10 zu ermöglichen, 
Berufe, Ausbildungen, Freiwilligen Dienste, schulische Ausbildungen oder Studiengänge 
kennenzulernen, die mit der jeweiligen Behinderung möglich sind. Vortragende und 
Ansprechpartner dazu sollen junge Menschen sein, die als Ausbildungsbotschafter selbst 
eine Behinderung haben und den jeweiligen Berufsweg gegangen sind oder gerade 
gehen.

Punkt 7.2.27
Haushalt 2024: Sachanträge Schulbausanierung
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Punkt 7.2.27.1
Haushalt 2024; Schulbausanierung
Antrag Nr. 15/147 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Investitions- und Sanierungsprogramm für die 
kommenden 10 Jahre für die LVR-Förderschulen zu erarbeiten und den politischen 
Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Eine Priorisierung der anstehenden 
Baumaßnahmen ist vorzunehmen.

Dabei sind neben den schulischen Belangen auch energetische Ertüchtigungen zu 
berücksichtigen.

Punkt 7.2.27.2
Haushalt 2024: Änderungsantrag zum Antrag Nr. 15/147 Schulbausanierung
Antrag Nr. 15/157 GRÜNE

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/157 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, Die Linke. und FREIE WÄHLER bei Enthaltung von Die FRAKTION ab.

Punkt 7.2.27.3
Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/147 "Haushalt 2024; Schulbausanierung"
Antrag Nr. 15/161 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/161 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP, AfD und FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von 
Die Linke. bei Enthaltung von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Die FRAKTION ab.

Punkt 7.2.28
Haushalt 2024; Fonds Heimerziehung
Antrag Nr. 15/149 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Landschaftsverband Rheinland stellt in Fortführung des Antrags 14/307 erneut 
Fördermittel zur Verfügung für rheinische Selbsthilfeprojekte ehemaliger Heimkinder und 
Menschen, die in Psychiatrie und Behindertenhilfe in der Zeit von 1949 bis 1975 Unrecht 
und Leid erfahren haben. Hierzu werden in den Jahren 2024, 2025 und 2026 jeweils 
200.000 Euro (insgesamt 600.000 Euro) bereitgestellt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Förderrichtlinien zu erarbeiten, die der 
Vertretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

3. Unabhängig von den in Punkt 1 des Beschlussvorschlages zu beschließenden Mitteln 
wird die Verwaltung aufgefordert, sich sowohl beim Bund als auch im Land dafür 
einzusetzen, dass die finanzielle Unterstützung der Selbsthilfeprojekte im Sinne der 
bisherigen Stiftung fortgesetzt wird.
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Punkt 7.2.29
Haushalt 2024: Auslobung eines „Literatur- und Lyrikpreises des Rheinlandes“ 
durch den LVR
Antrag Nr. 15/150 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/150 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP, AfD, Die FRAKTION und FREIE WÄHLER gegen die 
Stimmen von Die Linke. bei Enthaltung von Bündnis 90/DIE GRÜNEN ab.

Punkt 7.2.30
Haushalt 2024: Weiterfinanzierung des Peer-Counseling in 
Sozialpsychiatrischen Zentren
Antrag Nr. 15/152 Die Linke.

Der Antrag Nr. 15/152 wurde zurückgezogen.

Punkt 7.2.31
Haushalt 2024; Profilbildung des LVR-APX als Welterbe-Standort
Fortentwicklung der Ausstellungskonzeption zum Leitthema Schifffahrt
Antrag Nr. 15/153 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, das Leitthema Schifffahrt im APX für die Vermittlung des 
UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Limes in Wert zu setzen und zu diesem Zweck 
die Ausstellungskonzeption weiter auszuarbeiten, die in einer geplanten Schiffshalle am 
Hafenareal der Xantener Südsee umgesetzt werden könnte.

Punkt 7.2.32
Haushalt 2024: Sachanträge 75 Jahre Grundgesetz

Punkt 7.2.32.1
Haushalt 2024; 75 Jahre Grundgesetz und Demokratiegeschichte der „Bonner 
Republik“
Eine Aufgabe für den LVR im Jahr 2024
Antrag Nr. 15/154 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig bei Enthaltung von Die FRAKTION 
folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Jubiläumsjahr zu 75 Jahren Grundgesetz 2024 den 
Beitrag der kommunalen und regionalen Ebenen zur Implementierung und Festigung der 
Demokratie zu erforschen und zu vermitteln. Dies schließt die Betrachtung des LVR mit 
ein. Kooperationen mit anderen Institutionen sind erwünscht.

Hierfür werden Dezernat 9 im Jahr 2024 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 
EUR bereitgestellt.
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Punkt 7.2.32.2
Ergänzungsantrag zum Antrag Nr. 15/154 "Haushalt 2024; 75 Jahre 
Grundgesetz"
Antrag Nr. 15/171 Die FRAKTION

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/171 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD  und FREIE WÄHLER 
gegen die Stimmen von Die FRAKTION und Nichtteilnahme von Die Linke. ab.

Punkt 7.2.33
Haushalt 2024; Verzeichnung der Sammlung des Kunstsammlers Dr. Gerhard 
Schneider
Antrag Nr. 15/155 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Einvernehmen mit dem Kunstsammler Dr. Gerhard 
Schneider eine Verzeichnung seiner Sammlung nach wissenschaftlichen Kriterien zu 
ermöglichen. Eine Verbindung mit forschungsrelevanten Fragestellungen wird begrüßt.

Punkt 7.2.34
Haushalt 2024; Kritische Auseinandersetzung mit den Jahrtausendfeiern der 
Rheinlande 1925
Antrag Nr. 15/156 CDU, SPD

Die Landschaftsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, das die Auseinandersetzung 
mit den Jahrtausendfeiern der Rheinlande 1925 zum Inhalt hat.

Hierzu soll in Kooperation mit dem Kölnischen Stadtmuseum 2024 eine Ausstellung 
geplant und 2025 umgesetzt werden. Darüber hinaus soll 2024 eine zweitägige 
Fachtagung zum Thema durchgeführt und in Folge dessen eine Buchpublikation der 
Tagungsbeiträge erstellt werden.

Die benötigten Mittel zur Umsetzung des Konzeptes sind dem Kulturetat in Höhe von 
40.000 EUR mit hälftiger Verteilung auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 zusätzlich zur 
Verfügung zu stellen.

Punkt 7.2.35
Haushalt 2024: Beitritt des LVR zu „Refill Deutschland“
Antrag Nr. 15/158 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/158 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP, AfD, Die FRAKTION und FREIE WÄHLER gegen die 
Stimmen von Die Linke. bei Enthaltung von Bündnis 90/DIE GRÜNEN ab.
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Punkt 7.2.36
Haushalt 2024: Recruitingprogramm „First Bird“ – Keine Prämien für das 
Anwerben aus öffentlichen Verwaltungen
Antrag Nr. 15/164 Die Linke.

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/164 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, Die Linke., Die FRAKTION und FREIE WÄHLER ab.

Punkt 7.2.37
Haushalt 2024; Begleitbeschluss zum Haushalt 2024
Antrag Nr. 15/172 Die FRAKTION

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/172 mehrheitlich mit den 
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und FREIE WÄHLER 
gegen die Stimmen von Die FRAKTION und Nichtteilnahme von Die Linke. ab.

Punkt 7.3
Anträge zum Haushalt 2024: Umlagesatz

Punkt 7.3.1
Landschaftsumlage, jetzt nur 14,99%
Antrag Nr. 15/170 Die FRAKTION

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/170 ohne Aussprache 
mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und 
FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von AfD und Die FRAKTION bei 
Nichtteilnahme von Die Linke. ab.

Punkt 7.3.2
Beibehaltung der Landschaftsumlage
Antrag Nr. 15/117 AfD

Die Landschaftsversammlung lehnt den Antrag Nr. 15/117 ohne Aussprache 
mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Die 
Linke., Die FRAKTION und FREIE WÄHLER gegen die Stimmen von AfD ab.

Punkt 7.3.3
Festsetzung Umlage 2024
Antrag Nr. 15/124 CDU, SPD, FDP

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache mehrheitlich mit den Stimmen 
von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und FREIE WÄHLER gegen die 
Stimmen von AfD, Die Linke. und Die FRAKTION folgenden Beschluss:

Die Umlage für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt auf 15,45 % und sinkt somit um 
0,5 %. 

Die Reduzierung des Umlagesatzes wird ermöglicht durch Mehreinnahmen aufgrund 
erhöhter Umlagegrundlagen, einer Minderausgabe im Bereich der Eingliederungshilfe 
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sowie unter Einsatz der Ausgleichsrücklage.

Punkt 7.3.4
Senkung der Landschaftsumlage auf 15,75 %
Antrag Nr. 15/165 Die Linke.

Die Beschlussfassung zum Antrag Nr. 15/165 ist nicht erforderlich.

Punkt 7.4
Haushaltssatzung des LVR mit Haushaltsplan, Stellenplan und sonstigen 
Anlagen für das Jahr 2024
Vorlage Nr. 15/2031

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache mehrheitlich mit den Stimmen 
von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP und FREIE WÄHLER gegen die 
Stimmen von AfD, Die Linke. und Die FRAKTION folgenden Beschluss:

Der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 einschließlich Haushaltsplan, 
Schlussveränderungsnachweis und Anlagen wird gemäß Vorlage Nr. 15/2031 zugestimmt.

Punkt 7.5
Wirtschaftsplanentwürfe 2024

Punkt 7.5.1
Wirtschaftsplanentwurf 2024 von LVR-InfoKom
Vorlage Nr. 15/2058

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von LVR-InfoKom für das Jahr 2024 einschließlich 
des Kassenkreditrahmens wird in der Fassung der Vorlage Nr. 15/2058 festgestellt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2024 bis zur Drucklegung 
noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne 
Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei der Drucklegung des endgültigen 
Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene 
Ergebnis haben.

Punkt 7.5.2
Wirtschaftsplanentwurf 2024 der LVR-Jugendhilfe Rheinland
Vorlage Nr. 15/1824/1

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplanentwurf der LVR-Jugendhilfe Rheinland für das Jahr 2024 
einschließlich des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigung wird in der 
Fassung der Vorlage Nr. 15/1824/1 festgestellt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf bis zur Drucklegung noch 
an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne 
Einzelaufführung im Veränderungsnachweis bei Drucklegung des endgültigen 
Wirtschaftsplanes vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf das ausgewiesene 
Ergebnis haben.
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Punkt 7.5.3
Wirtschaftsplanentwürfe 2024 sowie Veränderungsnachweise zu den
Wirtschaftsplanentwürfen 2024 des LVR-Klinikverbundes
Vorlage Nr. 15/1947

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2024 einschließlich 
des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden unter 
Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 15/1947 
festgestellt.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2024 bis zur Drucklegung 
noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne 
Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen 
Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen 
Ergebnisse haben

Punkt 7.5.4
Wirtschaftsplanentwurf 2024 des LVR-Verbundes HPH
Vorlage Nr. 15/2086

Die Landschaftsversammlung fasst ohne Aussprache einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplanentwurf des LVR-Verbund HPH für das Jahr 2024 einschließlich 
des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Fassung der 
Vorlage Nr. 15/2086 festgestellt. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplanentwurf 2024 bis zur Drucklegung 
noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen bis zur 
Drucklegung des endgültigen Wirtschaftsplans vorzunehmen, soweit diese keine 
Auswirkungen auf das ausgewiesene Ergebnis haben.

Punkt 8
Ehrung langjähriger Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland

Die Vorsitzende ehrt 

für eine 15-jährige Mitgliedschaft in der Landschaftsversammlung Rheinland:

- Martina Zsack-Möllmann

für eine 25-jährige Mitgliedschaft in der Landschaftsversammlung Rheinland:

- Jürgen Zierus.

Herr Zierus und Frau Zsack-Möllmann bedanken sich für die Ehrung.

Punkt 9
Fragen und Anfragen

Es liegen keine Fragen oder Anfragen vor.
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Punkt 10
Verschiedenes

Die Vorsitzende dankt den Mitgliedern der Landschaftsversammlung für die kollegiale 
Zusammenarbeit und macht auf Veranstaltungen im Jahr 2024 aufmerksam.

Hinweis: Die wörtlichen Ausführungen enthält der stenografische Bericht.

Köln, 06.03.2024 

Die Vorsitzende 

H e n k - H o l l s t e i n

Köln, 15.02.2024 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 

L u b e k
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Arbeitslosigkeit behinderter Menschen wirksam abbauen! 

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung und auch das Deutsche Institut 
für Menschenrechte kritisierten in der Vergangenheit zu Recht den Ausschluss von Menschen mit Be-
hinderung vom allgemeinen Arbeitsmarkt. Auch der erste Teilhabebericht der Landesregierung von 
2020 zeigte den Zusammenhang zwischen schlechten Ausbildungschancen, Arbeitslosigkeit bzw. ge-
ringer Bezahlung und Armutsgefährdung behinderter Menschen einmal mehr auf. Laut Teilhabebe-
richt der Landesregierung kann denn auch nicht von einer gestiegenen „Inklusivität“ des Arbeitsmark-
tes gesprochen werden, im Gegenteil.  

Junge Menschen mit Beeinträchtigung werden, trotz der Verpflichtung der Arbeitgeber, im Rahmen 
ihrer Beschäftigungspflicht1 einen „angemessenen Anteil“ ihrer Ausbildungsplätze mit schwerbehin-
derten Menschen zu besetzen, schon beim Zugang zu regulären Ausbildungsplätzen benachteiligt.2 
Und selbst für gut qualifizierte Menschen mit Behinderung bestehen in NRW weiterhin erhebliche 
Schwierigkeiten, einen regulären Arbeitsplatz zu finden. In der Folge ist die Zahl der schwerbehinder-
ten Arbeitslosen in NRW entgegen dem allgemeinen Trend am Arbeitsmarkt langjährig angestiegen, 
darunter insbesondere die Zahl der Langzeitarbeitslosen, bei denen die durchschnittliche Dauer ihrer 
Arbeitslosigkeit ebenfalls stieg. Zugleich liegt die Zahl der unbesetzten (fehlbesetzten) Pflichtplätze 
(§ SGB IX) seit Jahrzehnten deutlich über der Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen.

Vor dem Hintergrund dieser Befunde wird deutlich, dass die bisherigen Aktivitäten und Maßnahmen 
der Landesregierung keinesfalls ausreichend sind, um die Situation von behinderten Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern. Die negativen Entwicklungen in Bezug auf die Arbeitslo-
sigkeit schwerbehinderter Menschen dokumentieren vielmehr das Scheitern von Politiken, die einsei-
tig auf förderpolitische Anreize, Best practice-Beispiele und Einsichtsfähigkeit von Arbeitgebern set-
zen. So zeigen die Beschäftigungsquoten öffentlicher und privater Arbeitgeber, dass vor allem private 
Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommen. Wir fordern da-
her einen Strategiewechsel, der insbesondere auch die privaten Arbeitgeber wieder in die Verantwor-
tung nimmt, ihren bestehenden gesetzlichen Pflichten zur Ausbildung und Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen endlich nachzukommen.  

Wir sehen bei folgenden Punkten dringenden Handlungsbedarf: 

1  Vgl. § 154 SGB IX 
2 Vgl. § 155 Abs. 2 SGB IX 



1. Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen

Wir fordern das Land auf, darauf hinzuwirken, dass öffentliche wie private Arbeitgeber ihrer gesetzli-
chen Verpflichtung zur Ausbildung schwerbehinderter Menschen nachkommen und im Rahmen ihrer 
Beschäftigungspflicht3 einen „angemessenen Anteil“ ihrer Ausbildungsplätze mit schwerbehinderten 
Menschen besetzen. Dazu muss greifbarer werden, was unter dem „angemessenen Anteil“ (§ 155 SGB 
IX) mindestens zu verstehen ist. Entsprechende Ausbildungsplatzangebote müssen unter Hinweis auf
die verfügbaren Unterstützungsinstrumente so kommuniziert werden, dass sie die Zielgruppen errei-
chen. Als ergänzende Maßnahme sollte die Landesqualifizierungsmaßnahme für Schwerbehinderte
und ihnen gleichgestellte Menschen auf den Zuständigkeitsbereich der Kreise und Kommunen aus-
gedehnt werden

2. Umsetzung des geltenden Rechts zur Beschäftigungspflicht

Die Landesregierung sollte unter Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten (auch mittels öffentlichkeitswirk-
samer Kampagnen) auf die Umsetzung des geltenden Rechts (Beschäftigungspflicht) hinwirken. 
Dazu gehört auch die Pflicht des § 155 SGB IX, „in angemessenem Umfang“ die dort genannten Grup-
pen besonders betroffener Menschen sowie Ältere zu beschäftigen. Die Landesregierung sollte auch 
hier eine Position entwickeln und kommunizieren, was unter einem „angemessenen Umfang“ min-
destens zu verstehen ist. Die Landesregierung sollte die Arbeitgeber und deren Verbände mit Nach-
druck öffentlich auf ihre Beschäftigungspflicht hinweisen und unter Hinweis auf die vielfältigen För-
der- und Unterstützungsangebote deren Erfüllung einfordern. Die Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht sollte außerdem als Kriterium für die Vergabe öffentlicher Aufträge in das Tariftreue- und 
Vergabegesetz NRW eingeführt werden.  

3. Missachtung der Beschäftigungspflicht ist bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit

Obwohl die Nichtbeschäftigung Betroffener eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellt (§ 
238 SGB IX), wird von dieser Vorschrift nie oder mindestens höchst selten Gebrauch gemacht, um so 
die Missachtung der Beschäftigungspflicht durch die Arbeitsgeber zu sanktionieren. Gegenüber der 
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und den (kommunalen) Trägern der Jobcenter 
sollte deshalb durch die Landesregierung darauf hingewirkt werden, dass exemplarische Fälle der 
Nichterfüllung der Beschäftigungspflichten als Ordnungswidrigkeit nach SGB IX geahndet werden.  

4. Abbau der Defizite bei Beratung, Förderung und Vermittlung in den Jobcentern

Wir begrüßen die Abschaffung des generellen Vermittlungsvorrangs im SGB II, der in grundsätzli-
chem Konflikt mit den Rehabilitations- und Teilhabezielen des SGB IX stand. Dennoch bestehen in 
den Jobcentern, die für deutlich mehr als die Hälfte der schwerbehinderten Arbeitslosen zuständig 
sind, weiterhin erhebliche Defizite bei der Beratung, Förderung, beruflichen Rehabilitation und Ver-
mittlung behinderter und schwerbehinderter Menschen. So fehlen dort qualifizierte Reha/SB-Teams, 
wie sie bei den Arbeitsagenturen gesetzlich vorgeschrieben sind. Auch bleiben die Leistungsgrund-
sätze des SGB II immer noch hinter den Zielen des SGB IX (dauerhafte Erwerbsteilhabe entsprechend 
Neigungen und Fähigkeiten) zurück. Wir fordern daher, dass die Landesregierung darauf drängt, dass 
alle Jobcenter unverzüglich mit qualifizierten Reha/SB-Teams ausgestattet werden, damit Reha-Be-
darfe auch erkannt und gedeckt werden. Zudem sollte die Landesregierung darauf hinwirken, dass 
die Träger das SGB II überall SGB IX-konform anwenden. Sollte dies nicht zielführend sein, wäre auf 
Bundesebene eine weitere Änderung des SGB II zugunsten der Reha- und Teilhabeziele des SGB IX 
anzustreben.  

5. Ausbau der Inklusionsunternehmen

Der Ausbau der Inklusionsunternehmen ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Erwerbs-
teilhabe behinderter Menschen. Wir fordern deshalb, dass die Förderung von „Inklusionsbetrieben“, 
vorrangig Haushaltsmittel des Landes (möglichst auch des Bundes), deutlich verstärkt wird.  

3  Vgl. § 154 SGB IX 



6. Barrierefreie Arbeitsstätten und Arbeitsplätze 

Die Arbeitsplatzsuche behinderter Menschen wird auch durch das Fehlen von barrierefreien Arbeits-

stätten behindert. Hierzu ist zu beachten, dass es nicht nur um räumliche Barrierefreiheit geht, 
sondern Sinnesbeeinträchtigungen, barrierefreie Kommunikation und Leichte Sprache eben-
falls zu berücksichtigen sind. Wir fordern, die in der Arbeitsstättenverordnung ausdrücklich 
genannte Möglichkeit zu nutzen, in der Landesbauordnung entsprechende Barrierefreiheits-
anforderungen für Arbeitsstätten vorzusehen und Arbeitgeber aufzufordern, bedarfsgerechte 
Barrierefreiheit herzustellen. 

7. Erhöhung der Ausgleichsabgabe 

Auf Bundesebene sollte das Land unverzüglich den aktuellen Vorstoß des Bundesarbeitsministers für 
eine Verdoppelung der Ausgleichsabgabe für „Nullbeschäftiger“ aufgreifen und nachdrücklich unter-
stützen. Darüber hinaus sollte es für eine generelle Verdoppelung der Ausgleichsabgabe bei zusätzli-
cher Erhöhung für „Nullbeschäftiger“ sowie für eine Erhöhung der Beschäftigungspflichtquote auf 
mindestens sechs Prozent werben.  

Für die unterzeichnenden Verbände und Organisationen: 

   
Franz Schrewe 

1. Landesvorsitzender SoVD NRW e.V. 
Brigitte Piepenbreier 

Vorsitzende LAG Selbsthilfe NRW e.V. 
Horst Vöge 

Landesvorsitzender VdK NRW e.V. 

   

   
Bärbel Brüning 

Landesgeschäftsführerin Lebenshilfe NRW. e.V 
Eva-Maria Thoms 

1. Vorsitzende mittendrin e.V. 
Petra Winke 

2. Vorsitzende BSVN e.V. 

   

 
  

Peter Gabor 
Vorsitzender LBR NRW e.V. 

Dr. Sabine Graf 
Stellv. Vorsitzende DGB NRW 

Gabriele Schmidt 
Landesbezirksleiterin ver.di NRW 

   

 
  

Thomas Weilbier 
IG Metall-Bezirksleitung NRW 

Uwe Hildebrandt 
Landesgeschäftsführer AWO NRW 

Heinz-Josef Kessmann 
Sprecher Caritasdirektoren NRW 

  

                               
       Thomas Oelkers                                 Christian Heine-Göttelman                   Andrea Büngeler             Christian Woltering 

                                 Vorstand Diakonie RWL                                                 Landesgeschäftsführung Der Paritätische NRW e.V. 

Düsseldorf im Februar 2023 



Beschluss des Inklusionsbeirats vom 12.05.2023 

Abbau der Arbeitslosigkeit behinderter Menschen  

Der Inklusionsbeirat empfiehlt der Landesregierung, zum wirksamen Abbau der 
hohen Arbeitslosigkeit behinderter Menschen sowie zur Umsetzung der 
Anforderungen des Art. 27 [Arbeit und Beschäftigung] der UN-Behindertenrechts-
konvention, Initiativen und Maßnahmen entsprechend der Ziffern 1 bis 7 des 
Verbändepapiers „Arbeitslosigkeit behinderter Menschen wirksam abbauen“ vom 
Februar 2023 unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage zu ergreifen und 
umzusetzen, soweit es in die Zuständigkeit des Landes fällt.  

Anlage:  
Verbändepapier „Arbeitslosigkeit behinderter Menschen wirksam abbauen“ 
(aktualisierte Fassung vom Februar 2023) 

Protokollerklärung vom Landkreistag NRW zur Sitzung des Inklusionsbeirats am 12.5.2023  

„Entsprechend der im Fachbeirat Arbeit und Qualifizierung eingenommenen Positionierung 
lehnen die kommunalen Spitzenverbände den Beschlussvorschlag „Abbau der Arbeitslosigkeit 
behinderter Menschen“ zum Verbändepapier „Arbeitslosigkeit behinderter Menschen wirksam 
abbauen“ (aktualisierte Fassung vom Februar 2023) ab. Die diesbezügliche Protokollerklärung 
der kommunalen Spitzenverbände im Protokoll zur Sitzung des Fachbeirats Arbeit und 
Qualifizierung vom 25.04.2023, welche die Gründe erläutert, wird ausdrücklich in Bezug 
genommen.“ 
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